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Vorbemerkung: 
 

Diese beiden Programme ersetzen nicht die herkömmliche Förderung ei-
ner Maßnahme mit Mitteln aus der Städtebauförderung, sondern sind 

vielmehr für Maßnahmen geringeren Umfangs gedacht. 
 
 
 
 
 

 



Sanierungsvorbereitungsprogramm 
 

Präambel 
 
Die Altstadt von Rothenburg ob der Tau-
ber ist mit ihrem mittelalterlichen Kern vor 
allem durch überwiegend denkmalge-
schützte Bausubstanz geprägt. 
 
Dieses eindrucksvolle Ensemble, beste-
hend aus den historischen Bauten und ei-
nem großen Anteil von Bauten des Wie-
deraufbaus nach dem 2. Weltkrieg konnte 
über Jahrhunderte hinweg seine Struktu-
ren bewahren, weist aber heute in vielen 
Bereichen Sanierungs- und Modernisie-
rungsbedarf auf. Der Wohnstandard ent-
spricht in vielen Fällen nicht mehr den 
heutigen Ansprüchen. Die Nebenkosten-
abrechnungen durch den Energieversor-
ger bekommen zum Teil den Status einer 
zweiten Miete. 
 
Hier setzt das Sanierungsvorbereitungs-
programm an, um die Weichen für eine 
mögliche Objektsanierung bereits in der 
Bestandsaufnahme und in der Konzeptfin-
dungsphase richtig zu stellen. 
 
Die Förderung durch Zuschüsse kann nur 
im Rahmen der für diesen Zweck bereit-
gestellten Haushaltsmittel und nur bei Vor-
liegen der Voraussetzungen bewilligt wer-
den. 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
von Zuschüssen besteht nicht. 
 
Vor Durchführung der Maßnahme sind 
ggf. notwendige Genehmigungen bzw. Er-
laubnisse einzuholen und die dort festge-
legten Auflagen bei der Bauausführung zu 
beachten. 
 
 
 
1. Aufgaben und Ziele 
 

Das Sanierungsvorbereitungspro-
gramm bietet den Eigentümern bzw. 
den Sanierungsinteressenten ein In-
strumentarium, das es ihnen ermög-
licht, ein tragfähiges, finanziell 
eingrenzbares Sanierungskonzept zu 
entwickeln. 

 

 
 
 
2. Förderfähige Maßnahmen 
 

Gefördert werden Kurzgutachten gem. 
Ziff. 6. 

 
3. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Das Sanierungsvorbereitungspro-
gramm gilt innerhalb des förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebietes Altstadt 
mit Umgriff der Stadt Rothenburg ob 
der Tauber. Die räumliche Abgrenzung 
ist der Sanierungssatzung zu entneh-
men. 
 

4. Antrags- und Bewilligungsverfah-
ren 
1) Antragsberechtigt sind die Eigen-

tümer bzw. Erbbauberechtigten. 
Die Eigentumsverhältnisse sind 
durch einen aktuellen Grund-
buchauszug nachzuweisen. 

 
2) Die Anträge im Sanierungsvorbe-

reitungsprogramm müssen recht-
zeitig vor Beginn 
der Arbeiten in 2-facher Ausferti-
gung eingereicht werden, entwe-
der 
- über das Quartiersmanagement  
oder 
- beim Stadtbauamt Rothenburg 
ob der Tauber, Grüner Markt 1, 
91541 Rothenburg ob der Tauber 

 
3) Die Auftragsvergabe darf erst 

nach Bewilligung der Fördermittel 
erfolgen. 

 
4) Die Bewilligung der Zuschüsse 

erfolgt durch Modernisierungs-
vorvertrag, welcher mit einer Be-
fristung versehen werden kann.  

 
5.  Reihenfolge der Förderung 
 

Innerhalb des Geltungsbereichs der 
Förderrichtlinien werden vorrangig 
Maßnahmen bei Baudenkmälern ge-
fördert. Zweitrangig werden Maßnah-
men im Bereich der Altstadt gefördert 
und danach  Maßnahmen im sonsti-
gen Geltungsbereich. 
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6. Art und Umfang der Förderung 
 

1) Die Förderung erfolgt in Form von 
Zuschüssen im Rahmen des För-
derprogramms „Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramm II 
Soziale Stadt“. 

 
2) Die Zuschüsse werden im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt. 
Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung be-
steht nicht. 

 
3) Die Untersuchungen sind inner-

halb von 6 Monaten nach Erhalt 
des Bewilligungsbescheides aus-
zuführen. Im Einzelfall kann eine 
Verlängerung der Ausführungs-
frist schriftlich beantragt werden. 

 
 
7. Kurzgutachten  
 

1) Das Kurzgutachten dient der 
Konzeptfindung im Rahmen einer 
Objektsanierung. Es kann auch 
als Grundlage für die Beurteilung 
der Förderwürdigkeit einer ge-
planten Objektsanierung durch 
die Städtebauförderung herange-
zogen werden. 

 
2) Das Kurzgutachten orientiert sich 

an Grundleistungen der Leis-
tungsphasen 1 und 2 nach § 15 
HOAI. Das Kurzgutachten ist von 
einem Architekten oder Ingenieur 
zu erstellen. Eine Abstimmung 
mit dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege zur Maßnahme 
und zu möglichen Zuwendungen 
für das Gutachten ist vor Beginn 
erforderlich. 

 
Förderfähig sind Honorare bis 
Honorarzone III - Mindestsatz. 
Kurzgutachten werden zu max. 
50% bezuschusst. Im Einzelfall ist 
zu entscheiden, ob der Schwer-
punkt der Leistungen bei der Pla-
nung (Architekt) oder beim Trag-
werksplaner liegt. 

 
 

Erläuterung 
Leistungsphase 1: Grundlagen-

ermittlung 
Leistungsphase 2: Vorplanung 
(Erarbeiten der wesentlichen Tei-
le einer Lösung der Planungsauf-
gabe) 

 
Die Umsetzung der Maßnahmen 
des Kurzgutachtens ist der Bewil-
ligungsstelle der Stadt Rothen-
burg ob der Tauber unter Vorlage 
der erforderlichen Genehmigun-
gen und Erlaubnisse schriftlich 
anzuzeigen. 

   
3) Werden Maßnahmen nach Ablauf 

eines Jahres nach Annahme des 
Gutachtens durch die Bewilli-
gungsstelle der Stadt Rothenburg 
ob der Tauber oder unter ent-
scheidenden Abweichungen da-
von umgesetzt, verbleibt es beim 
Fördersatz von 25 %. Gleiches 
gilt für verspätet angezeigte 
Maßnahmen. 

 
8. Auszahlung 
 

Der Zuschuss wird nach Abschluss 
der Untersuchungen und Vorlage der 
Originalrechnungen mit Zahlungs-
nachweisen sowie eines Exemplars 
des Gutachtens ausgezahlt. 
Abschlagszahlungen sind möglich. 
 
Nach Vorlage des Kurzgutachtens er-
folgt eine Entscheidung, welche weite-
ren Fördermöglichkeiten gegeben 
sind. 

 
9. Bewilligungsstelle 
 

Bewilligungsstelle im Sinne dieser 
Richtlinien ist das Stadtbauamt Rot-
henburg ob der Tauber, Grüner Markt 
1, 91541 Rothenburg ob der Tauber. 
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Sanierungsergänzungsprogramm 
 

A: Fassaden 
 

B: Nutzung von Freiräumen 
 

C: Anbau von Balkonen 
 

Präambel 
 
Die Altstadt von Rothenburg ob der Tau-
ber ist mit ihrem mittelalterlichen Kern vor 
allem durch überwiegend denkmalge-
schützte Bausubstanz und durch die Bau-
ten des Wiederaufbaus geprägt. 
 
Dieses eindrucksvolle Ensemble konnte 
über Jahrhunderte hinweg seine Struktu-
ren bewahren, weist aber heute in vielen 
Bereichen Sanierungs- und Modernisie-
rungsbedarf auf.  
 
Zur Bewahrung dieses Erbes sowie zur 
Steigerung der Zentralitätsfunktion und der 
Erhöhung der Attraktivität der Gesamtstadt 
werden von der Stadt Rothenburg ob der 
Tauber die Sanierung und Modernisierung 
von Fassaden, die Gestaltung von Höfen 
und der Anbau von Balkonen und Terras-
sen nach den folgenden Maßgaben geför-
dert. 
 
Viele Eigentümer haben in den vergange-
nen Jahren bereits mit hohem finanziellen 
Aufwand im Inneren der Gebäude bauli-
che Mängel und Missstände beseitigt. Sie 
sollen zum Abschluss Ihrer Sanierungen 
bei Sanierungsmaßnahmen an der Fassa-
de und in den Freiräumen finanziell unter-
stützt werden. 
 
Die Sanierung von Fassaden und der An-
bau von Balkonen an Gebäuden, die zum 
Zeitpunkt der Maßnahmen noch Sanie-
rungsbedarf (Gesamtsanierung erforder-
lich) aufweisen, sind nicht förderfähig. 
 
 
Die Förderung durch Zuschüsse kann nur 
im Rahmen der für diesen Zweck bereit-
gestellten Haushaltsmittel und nur bei Vor-
liegen der Voraussetzungen bewilligt wer-
den. 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
von Zuschüssen besteht nicht. 

 
Vor Durchführung der Maßnahme sind 
ggf. notwendige Genehmigungen bzw. Er-
laubnisse einzuholen und die dort festge-
legten Auflagen bei der Bauausführung zu 
beachten. 
 
Gemeinsame Bestimmungen für das Sa-
nierungsergänzungsprogramm A und B 
 
1. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Das Sanierungsergänzungsprogramm 
gilt innerhalb des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes Altstadt mit Um-
griff der Stadt Rothenburg ob der Tau-
ber. Die räumliche Abgrenzung ist der 
Sanierungssatzung zu entnehmen. 

 
2. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
 

1) Antragsberechtigt sind die Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigten. 
Die Eigentumsverhältnisse sind 
durch einen aktuellen Grund-
buchauszug nachzuweisen. 

 
Die Anträge im Sanierungsvorbe-
reitungsprogramm müssen recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten in 
2-facher Ausfertigung eingereicht 
werden, entweder 
- über das Quartiersmanagement  
oder 
- beim Stadtbauamt Rothenburg 
ob der Tauber, Grüner Markt 1, 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
 

 

2) Dem Antrag sind mind. ein prüf-
fähiges Angebot / Kosten-  
schätzung, erstellt von einem in 
der Sanierung von Gebäuden er-
fahrenen Architekten oder von ei-
ner Fachfirma mit Planungsunter-
lagen, Beschreibung der auszu-
führenden Arbeiten sowie not-
wendige Belege und Bescheini-
gungen beizufügen. In Abhängig-
keit der Größe der Maßnahme 
müssen mehrere Angebo-
te/Kostenschätzungen vorgelegt 
werden. Ggf. muss ein Energie-
berater mit hinzugezogen wer-
den. Die Entscheidung hierüber 
trifft die Stadt Rothenburg 
o.d.Tbr. 
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3) Falls das Anwesen zu den en-

semble-/denkmalgeschützten Ob-
jekten zählt, bedürfen die Fassa-
den- und Dachinstandsetzung, 
die Fassadenbegrünung, der An-
bau von Balkonen, der Austausch 
von Fenstern und Türen sowie 
die Anbringung oder Änderung 
von Vordächern und Werbeanla-
gen der Erlaubnis der Unteren 
Denkmalschutzbehörde (Art. 6 
DSchG) bzw. der Genehmigung 
durch die Stadt Rothenburg ob 
der Tauber. 

 
4) Die Bewilligung der Zuschüsse 

erfolgt durch einen förmlichen 
Bewilligungsbescheid, welcher 
mit Auflagen, Bedingungen und 
Befristungen versehen werden 
kann. Anstelle des Bescheides ist 
eine Bewilligung durch vertragli-
che Vereinbarung möglich. 

 
5) Mit der Ausführung der Baumaß-

nahmen darf erst nach Bewilli-
gung der Fördermittel, bzw. nach 
Genehmigung des vorzeitigen 
Maßnahmenbeginns sowie der 
Erteilung gesetzlich vorgeschrie-
bener Erlaubnisse, Genehmigun-
gen oder Gestattungen begonnen 
werden. 

 
Die Bewilligung der Fördermittel 
ersetzt nicht gesetzlich vorge-
schriebene Erlaubnisse, Geneh-
migungen oder Gestattungen. 

 
2 a) Besondere Bestimmungen für 
Bauherrengemeinschaften 

 
1) Bauherrengemeinschaften haben 

für die Abwicklung der Förder-
maßnahmen einen Vertreter zu 
bestellen. Die Vertretungsmacht 
ist nachzuweisen. 

 
2) Bei Bauherrengemeinschaften er-

folgt das Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren für das Gebäude 
als Einheit. Auf die Förderober-
grenzen bei der Fassadensanie-
rung (Programmteil A, Nr. 4, (1a - 
e) wird verwiesen. 

 
3) Bei Maßnahmen von Bauherren-

gemeinschaften ist eine zeitnahe, 
vollständige Abwicklung der 
Maßnahme sicherzustellen, Beur-
teilungskriterium ist die Gesamt-
maßnahme. 

 
4) Eine Aufteilung von Fördermitteln 

nach Wohneinheiten, Miteigen-
tums- oder Finanzierungsanteilen 
durch die Stadt Rothenburg ob 
der Tauber erfolgt nicht. 

 
2 b) Besondere Bestimmungen für Bau-
träger und Baufirmen 
 

1) Ziel des Sanierungsergänzungs-
programms ist die Förderung der 
Eigentümer als Endnutzer. 

 
2) Eine Förderung von Bauträgern 

vor oder während der Veräuße-
rung des Anwesens oder von Tei-
len davon als Einzel- oder Son-
dereigentum erfolgt nicht. 

 
3. Art und Umfang der Förderung 
 

1) Die Maßnahmen müssen mit ei-
ner gestalterischen Aufwertung 
des Stadtbildes bzw. des Wohn-
umfeldes einhergehen. Sie sind 
unabhängig von möglicherweise 
erforderlichen Genehmigungen 
mit dem Fördergeber abzustim-
men. 

 
2) Die Förderung erfolgt in Form von 

Zuschüssen. 
  
3) Für dieselbe bauliche Maßnahme 

dürfen nicht gleichzeitig Förder-
mittel aus anderen Programmen 
in Anspruch genommen werden. 

  
4) Eine Förderung nach Programm-

teil A (Sanierung und Gestaltung 
von Fassaden) ist ausgeschlos-
sen, wenn für das Objekt wegen 
baulicher Mängel und Missstände 
eine Gesamtsanierung erforder- 

 lich ist. Dies wird durch eine Be-
gehung durch Vertreter der Stadt 
Rothenburg ob der Tauber, bei 
Baudenkmalen zusammen mit 
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dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege sowie dem  
Stadtheimatpfleger festgestellt. 
Gleiches gilt, wenn durch die Auf-
teilung in Bauabschnitte eine zü-
gige Realisierung bzw. die Sub-
stanz der bereits realisierten 
Bauabschnitte gefährdet werden 
kann. 

 
Im Rahmen der Gesamtsanierung 
eines Anwesens ist die Förde-
rung nach dem Sanierungser-
gänzungsprogramm ausge-
schlossen. Gleiches gilt für im 
Rahmen einer Gesamtsanierung 
von nicht ausgeführten Teilmaß-
nahmen. 

 
5) Der Wert von Selbsthilfe (Eigen-

leistungsarbeiten am Bau) ist nur 
anrechenbar, wenn eine fachge-
rechte Ausführung belegt werden 
kann und die Selbsthilfe ohne 
Fremdleistung erfolgt. Förderfähig 
sind maximal 13,-- € pro Stunde. 
Der Zeitanteil der Selbsthilfe 
muss in einem angemessenen 
Verhältnis zu den erbrachten 
Leistungen stehen. Eigenleistung 
kann nur berücksichtigt werden, 
wenn diese der Berechnung der 
förderfähigen Kosten bei 
Bescheidserteilung zugrunde lag. 

  
6) Planungsleistungen werden mit 

bis zu 17% der förderfähigen 
Baukosten berücksichtigt. Leis-
tungen für künstlerische Gestal-
tung werden mit bis zu 2 % der 
förderfähigen Baukosten berück-
sichtigt. 

  
7) Die Zuschüsse werden im Rah-

men der verfügbaren Haushalts-
mittel bewilligt. Ein Rechtsan-
spruch auf Bewilligung besteht 
nicht. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Auszahlung 
 

1.) Der Zuschuss wird nach Ab-
schluss der Arbeiten und Vorlage 
der Schlussrechnung mit Kosten-
aufstellung und Zahlungsnach-
weisen sowie einer Fotodoku-
mentation, die den Zustand des 
Anwesens vor und nach Durch-
führung der Maßnahme erkennen 
lässt, ausbezahlt.  

 
2) Ergibt der Kostennachweis, dass 

die tatsächlich entstandenen för-
derfähigen Kosten geringer sind 
als die im Förderantrag festge-
setzten Beträge, so sind die Zu-
schüsse entsprechend zu kürzen. 
Bei Kostenmehrung ist eine Er-
höhung des bewilligten Zuschus-
ses nicht möglich. 

 
 
5. Pflichten, Verstöße 
 

1) Die Eigentümer haben vor Beginn 
von Modernisierungsmaßnahmen 
(nicht bei Instandsetzungen) die 
betroffenen Mieter über die beab-
sichtigten Maßnahmen zu infor-
mieren. Sämtliche Mieter müssen 
den Maßnahmen zustimmen. 

 
2) Die durch Zuschüsse aus diesem 

Programm gedeckten Sanie-
rungs- und Modernisierungskos-
ten dürfen nicht auf die Miete 
umgelegt werden. 

 
3) Entspricht die Ausführung in qua-

litativer oder technischer Hinsicht 
nicht den mit dem Antrag einge-
reichten Unterlagen bzw. dem 
technischen Standard, so kann 
unter Setzung einer angemesse-
nen Frist Nachbesserung gefor-
dert werden.  

 
4) Die Bewilligung kann bei einem 

Verstoß gegen diese Richtlinien 
oder gegen Auflagen und Bedin-
gungen des Bewilligungsbeschei-
des oder bei einer zweckfremden 
Verwendung der bewilligten Mittel 
jederzeit widerrufen werden. Die 
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ausgezahlten Zuschüsse sind 
dann in voller Höhe zuzüglich 6% 
Zins p. a. zurückzuzahlen. 

 
5) Die Maßnahmen sind innerhalb 

eines Jahres nach Erhalt des 
Bewilligungsbescheides auszu-
führen. Im Einzelfall kann eine 
Verlängerung der Ausführungs-
frist schriftlich beantragt werden. 

 
 
 
 

Programmteil A 
 

Sanierung und Gestaltung von Fas-
saden 

 
 
1. Aufgaben und Ziele der Förderung 
 

Ziel des Programms ist die Verbesse-
rung des äußeren Zustands von an 
den öffentlichen Raum angrenzenden, 
ortsbildprägenden Gebäuden, des 
stadtgestalterischen Erscheinungsbil-
des und die Bewahrung der Vielfalt an 
historischen Bauformen. 

 
Bei der Sanierung von Fassaden und 
Dächern sowie bei der Erneuerung 
von Fenstern und Türen ist der ur-
sprüngliche historische Baustil zu be-
rücksichtigen und dementsprechend 
zu gestalten. Die Maßnahmen sind un-
ter Wahrung der denkmalpflegerischen 
Belange auszuführen. Die Baugestal-
tungssatzung der Stadt Rothenburg ist 
in der jeweils aktuellen Fassung ein-
zuhalten. 

 
 
2. Förderfähige Maßnahmen  
 

Gefördert werden: 
 
1) die Mehrkosten für den Einbau 

von Holzfenster sowie die Res-
taurierung ortsbildprägender 
Holztüren und -tore im Bestand  

 
2) die Kosten für die Anbringung von 

Holzfensterläden, soweit dies 
aufgrund des Baustils möglich 

und wünschenswert ist; 
 

3) die Kosten für die Begrünung von 
Fassaden durch Pflanzungen auf 
privaten und öffentlichen Flächen; 

 
4) die Kosten für den Rückbau von 

nicht denkmalgerechten Ein- und 
Anbauten an Baudenkmälern und 
stadtbildprägenden Bauten 

 
5) die Kosten für Fassadensanie-

rungen, soweit stadtbildprägend; 
 
6) die Kosten für die Instandsetzung 

von Stützmauern, Brandwänden 
und Rückfassaden können im 
Einzelfall gefördert werden, wenn 
diesen stadtbildprägende Bedeu-
tung zukommt, sie besondere 
denkmalpflegerische Bedeutung 
haben und die Maßnahme mit 
dem Anbau von Balkonen oder 
einer umfassenden Hofgestaltung 
einhergeht. 

 
 
3. Antrags- und Bewilligungsverfah-

ren 
 

1) Falls das Anwesen zu den en-
semble-/denkmalgeschützten Ob-
jekten zählt, bedürfen die Fassa-
den- und Dachinstandsetzung, 
der Austausch von Fenstern so-
wie die Fassadenbegrünung der 
Erlaubnis der Unteren Denkmal-
schutzbehörde (Art. 6 DSchG). 
Die denkmalpflegerische Erlaub-
nis wird unabhängig von der Zu-
schussbewilligung erteilt. 

 
2) Bei Pflanzungen auf öffentlichen 

Flächen ist vor Beginn eine Ge-
nehmigung der Sondernutzung 
notwendig. Dazu sind Pläne mit 
der Lage der Rankhilfen und eine 
Fassadenansicht (Skizze) erfor-
derlich. 

 
3) Auf die gemeinsamen Bestim-

mungen für die Förderprogramme 
wird verwiesen. 
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4. Umfang der Förderung 
 

1 a) Förderung der Fassadensanie-
rung (Nr. 2 Ziff. 5) 

 
Die Gesamtkosten der Fassa-
densanierung beinhalten die Kos-
ten für die Fassadenfläche, für 
die Fenster und die Türen. 
Die Förderung der Fassadensa-
nierung beträgt  

 
- 36 €/m2 Fassadenfläche bei 

der Instandsetzung 
von Natursteinfassa-
den,  Fachwerkfas-
saden mit Sanierung 
des gesamten 
Fachwerkes   
oder Fugenmauer-
werkfassaden 

 
- 10 €/m2  Fassadenfläche bei 

der Sanierung von Putzfassa-
den bzw. bei Fachwerkfassaden 
ohne Sanierung des Fachwer-
kes 

 
höchstens jedoch 25 % der Ge-
samtkosten für die Fassadensa-
nierung. 

 
Die Charakteristik einer Fassade 
bestimmt sich nach den vorrangig 
verwendeten Materialien und de-
ren Verarbeitung. Beträgt der 
Aufwand für Maßnahmen an - die 
Fassade in entscheidender Wei-
se prägenden - Bauteilen aus ei-
nem anderen als die Fassade 
vorrangig charakterisierenden 
Material mehr als 25% der förder-
fähigen Kosten, so werden diese 
Bestandteile einem Fassadenty-
pus zugeordnet und entspre-
chend gefördert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Förderung des Einbaus von  

Holzfenstern und Haustüren  
(Nr. 2 Ziff. 1) 

 
Der Einbau von Holzfenstern wird 
mit 150,-- EUR pro Holzfenster 
gefördert. 
 
Bei der Restaurierung von orts-
bildprägenden Holztüren und -
toren im Bestand beträgt der För-
dersatz pro Maßnahme  200,-- bis 
500,-- EUR nach Entscheidung 
im Einzelfall 

 
c) Sanierung und Instandsetzung 

von Rückfassaden. Brandwän-
den und Stützmauern (Nr. 2 Ziff. 
6) 

 
Die Kosten für die Instandset-
zung von Stützmauern, Brand-
wänden und Rückfassaden 
können im Einzelfall analog den 
Fassadensanierungen gefördert 
werden, wenn die Maßnahme 
mit dem Anbau von Balkonen 
oder einer umfassenden Hofge-
staltung einhergeht. 

 
d) Förderung von Fassadenbegrü-

nungen (Nr. 2 Ziff.3) 
 

Der Zuschuss für Fassadenbe-
grünungen beträgt maximal 
130,-- € für Rankhilfen und 
Rankschutzgitter. 

 
 
3. Die unter Programmteil A, Nr.4, 1a-c 

genannten Maßnahmen im Bereich 
der Fassadensanierung unterliegen 
einer Förderobergrenze von insge-
samt 25.000,-- € je Anwesen. 

 
4. Bestehen Fördermöglichkeiten aus 

anderen Programmen (z. B. Bundes-
programm zur Energieeinsparung an 
Wohngebäuden, CO2 - Minderungs-
programm) sind diese vorrangig in An-
spruch zu nehmen. 
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Programmteil B 
 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
privaten Wohnumfeldes durch Ge-

staltung und Nutzung der Freiräume 
(Hofgestaltung) 

 
 
1. Aufgaben und Ziele der Förderung 
 

Ziel des Programms ist die Verbesse-
rung des Wohnumfeldes durch Entsie-
gelung, Gestaltung und Grünausstat-
tung von Hof- und Freiflächen, die eine 
natur- und bewegungsbezogene Erho-
lung, gärtnerische Aktivitäten und ge-
meinschaftliche Nutzung durch alle 
Hausbewohner ermöglicht. Ökologi-
sche Zielsetzungen sind durch die 
Verwendung heimischer Gehölze, Re-
genwassernutzung sowie den Einsatz 
umweltfreundlicher Materialien zu be-
rücksichtigen.  

 
 
2. Förderfähige Maßnahmen 
 

Gefördert werden: 
 

1) Zusammen- und Freilegung von 
Flächen durch Beseitigung von 
Zäunen und Mauern, 

2) Maßnahmen zur Verbesserung 
der Hofsituation nach erfolgter 
Sanierung (z.B. Sanierung von 
Stützmauern, Begrünung von 
Flachdächern), 

3) Schaffung und / oder Verbesse-
rung von Zugangsmöglichkeiten 
zum Blockbereich, 

4) Anlage von Wegen, 
5) die gärtnerische Gestaltung der 

nutzbaren Freiflächen, 
6) Anlage von Kinderspielplätzen, 
7) Maßnahmen zur Verbesserung 

der Aufenthaltsqualität, 
8) die farbliche oder sonstige Ge-

staltung von verbleibenden Mau-
ern und Gebäudeteilen, wenn 
dies der Aufwertung dient (Einzel-
fallentscheidung), 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
jeweils unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen der Baugestaltungs-
satzung der Stadt Rothenburg ob der 
Tauber 
 
Nicht gefördert werden: 
 

1) die Gestaltung von Teilflächen in 
Höfen, 

2) Höfe, die über 200 m2 Grundflä-
che aufweisen, sofern durch die 
Neugestaltung der Höfe ein städ-
tebaulicher Missstand entstehen 
würde (z.B. Stellplätze). Abwei-
chungen bedürfen der Prüfung im 
Einzelfall. 

3) Maßnahmen, deren Baukosten 
unter 1.600,-- € liegen, 

4) Höfe, deren Versiegelung mehr 
als 1/3 der Gesamtfläche des Ho-
fes ausmacht, 

5) Hofgestaltungen im Rahmen der 
Gesamtsanierung eines Anwe-
sens. 

 
3. Antrags- und Bewilligungsverfah-

ren 
 

1) Für den Antrag sind einzureichen: 
 

- Bestandsplan 
- Begrünungs- und Gestal-

tungsplan mit Pflanzliste 
- ein prüffähiger Kostenvor-

anschlag 
 

2) Auf die gemeinsamen Bestim-
mungen für die Förderprogramme 
wird verwiesen.  

 
4. Umfang der Förderung 
 

1) Die förderfähigen Kosten ein-
schließlich der Planungskosten  
bei Einzelhöfen werden mit 50% 
der Kosten für die Oberfläche be-
zuschusst. Die maximale Zu-
schusshöhe beträgt 61,50 €/m2  
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Programmteil C 
 

Maßnahmen zur Aufwertung 
von Wohnungen und des pri-
vaten Wohnumfeldes durch 
Anbau von Balkonen 

 
 

1. Aufgaben und Ziele der För-
derung 

 
Ziel des Programms ist die 
Verbesserung des privaten 
Wohnumfeldes und die Attrak-
tivitätssteigerung des vorhan-
denen Wohnraums. 
Zielgruppe dieses Förderpro-
gramms sind Grundstücksei-
gentümer, die ihre Gebäude in 
den letzten Jahren in Eigenre-
gie saniert haben bzw. deren 
Anwesen keinen Sanierungs-
bedarf aufweisen. Dies wird 
durch eine Begehung durch die 
Stadt Rothenburg ob der Tau-
ber, bei Baudenkmalen zu-
sammen mit dem Bayer. Lan-
desamt für Denkmalpflege so-
wie dem Stadtheimatpfleger 
festgestellt. 
Gefördert werden Maßnahmen, 
die eine wesentliche Verbesse-
rung des Wohnumfeldes bzw. 
der Wohnverhältnisse bewir-
ken.  

 
 

2. Förderfähige Maßnahmen  
 

Gefördert wird der Anbau von 
1 Balkon je Wohneinheit.  

 
 

3. Antrags- und Bewilligungs-
verfahren 

 
Der Anbau von Balkonen be-
darf der bauaufsichtlichen Ge-
nehmigung.  

 
Für den Antrag sind ferner ein-
zureichen: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Zusammenstellung der bis-
her angefallenen Moderni-
sierungs- bzw. Sanierungs-
maßnahmen und -kosten 

2) Bestandspläne im Bereich 
der Umbaumaßnahme 

3) Planungsunterlagen   
4) Kostenvoranschläge 

 
 

4. Umfang der Förderung 
 

Die Förderung für den Balkon-
anbau beträgt max. 2.500,-- 
EUR je angebauten Balkon an 
die jeweilige Wohneinheit. 

 
 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinien treten am      
01.05.2013 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Richtlinien 
vom 01.01.2011 außer Kraft. 
 
 
Rothenburg ob der Tauber, 26.04.2013 
Stadt Rothenburg ob der Tauber 
 
 
 
 
Walter Hartl 
Oberbürgermeister 


